
Ablauf der Referendumsfrist: 1. Oktober 1990

#ST# Geschäftsverkehrsgesetz

Änderung vom 22. Juni 1990

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffern l und 11 der Bundesverfassung,
nach Prüfung einer parlamentarischen Initiative der Geschäftsprüfungskommis-
sionen der eidgenössischen Räte vom 12. Februar 1990')
und nach • Einsicht indie Stellungnahme des Bundesrates vom 14. Februar
19902>, :

beschliesst:

I

Das Geschäftsverkehrsgesetz 3) wird wie folgt geändert:

Art. 47sexies

1 Den Geschäftsprüfungskommissionen steht eine parlamentarische Verwal-
tungskontrollstelle zur Verfügung.
2 Gestützt auf Einzelaufträge der Geschäftsprüfungskommissionen überprüft die
Verwaltungskontrollstelle die Aufgaben der Verwaltung und ihre Erfüllung so-
wie die Wirkungen des Handelns von Behörden und Verwaltung. Die Kontrolle
richtet sich nach den Kriterien der Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit, Lei-
stungsfähigkeit und Wirksamkeit.
3 Die Verwaltungskontrollstelle hat gegenüber den Dienststellen der Verwaltung
die gleichen Rechte auf Auskunftserteilung und Aktenherausgabe wie die Ge-
schäftsprüfunkgskommissionen. Sie verkehrt direkt mit allen Verwaltungsstel-
len. Sie kann mit Zustimmung der Geschäftsprüfungskommissionen Sachver-
ständige beiziehen und ihnen die gleichen Rechte zuweisen.
4 Die Geschäftsprüfungskommissionen koordinieren die Arbeit ihrer Verwal-
tungskontrollstelle mit jener der übrigen Kommissionen der Oberaufsicht sowie
der Kontrollorgane des Bundesrates.
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li

Änderung und Aufhebung anderer Bundesgesetze

1. Das Verwaltungsorganisationsgesetz') wird wie folgt geändert:

Art. 58 Abs. l Bst. C und D

C. Ämter und Dienste
Offices et services
Uffici e servizi

Einfügen:

Bundesamt für Informatik
Office fédéral de l'informatique
Ufficio federale dell'informatica

D. Administrativ zugeordnete Amter und Dienste
Offices et services rattachés administrativement
Uffici e servizi aggregati amministrativamente

Streichen:

Bundesamt für Organisation
Office fédéral de l'organisation
Ufficio federale dell'organizzazione

2. Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 19802' über das Bundesamt für Or-
ganisation wird aufgehoben.

3. Das Beamtengesetz vom 30. Juni 19273) wird wie folgt geändert:

Art. 64 Abs. l Bst. d
1 Das Eidgenössische Personalamt hat insbesondere folgende Aufgaben:

d. es bearbeitet betriebswirtschaftliche Fragen, namentlich im Bereich der Or-
ganisation und Führung.

III

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Es tritt am 1. Oktober 1990 in Kraft.
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